
 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: Heimatverein Thalheim e.V. 

Bank: Volksbank Riesa eG IBAN: DE88 8509 4984 0047 2401 07 

 

 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich 

 

______________________________                          ________________________________ 

Name, Vorname (Firma)                                               Geburtsdatum 

 

 

___________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort (Geschäftssitz), Straße, Hausnummer 

 

 

____________________________________             _______________________________ 

Telefon                                                                          E-Mail 

 

ab dem    ______________________ 

                 Datum                            

 

die formale Aufnahme als Mitglied im Verein Heimatverein Thalheim e.V.. 

 

Ich möchte künftig als 

 

 Mitglied   

 Fördermitglied 

 

dem Verein angehören. Beitrag entnehmen sie der Beitragsordnung. 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. 

 

Ich bitte hiermit um entsprechende Veranlassung und schriftliche Bestätigung der Aufnahme in den 

Verein. 

 

 

________________________                                                      ___________________ 

Unterschrift                                                                                  Datum 

 

 

 

 



 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: Heimatverein Thalheim e.V. 

Bank: Volksbank Riesa eG IBAN: DE88 8509 4984 0047 2401 07 

 

 

  

 

Förderndes Mitglied: 

 

Sie nehmen nicht aktiv am Vereinsleben teil, haben gegenüber dem Verein regelmäßig keine Rechte 

und Pflichten und unterliegen nicht der Vereinsgewalt: fördernde Mitglieder. Die Teilnahme an 

Mitgliederversammlungen kann Ihnen nicht versagt werden; fördernde Mitglieder haben dann 

allerdings kein Stimmrecht. 

 

Mitglied: 

 

Ohne abweichende Satzungsregelung ist jedes Mitglied des Vereins ein ordentliches Mitglied. 

Diesen stehen grundsätzlich alle Mitgliederrechte und Mitgliedschaftspflichten gemäß der 

Auslegung „e contrario“ (Umkehrschluss) des § 35 BGB zu. Danach sind alle Mitgliedschaften, die 

keine Sonderrecht und Sonderpflichten begründen, als ordentliche Mitgliedschaften anzusehen. 

Ordentliche Mitglieder sich grundsätzlich aktiv am Vereinsleben beteiligt und haben in der 

Mitgliederversammlung das Anwesenheitsrecht, Stimmrecht und Rederecht. 

 

 

Beitrag: 

 

Jahresbeitrag Mitglied : 20€ 

Förderndes Mitglied: ab 40€ 

Schüler/Studenten/Auszubildende: 10€ 


